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Satzung 
 
 

Präambel: 
Bei der Bürgergenossenschaft Bad Grund eG handelt es um ein Projekt zur gemeinsamen positiven 
Weiterentwicklung der Bergstadt Bad Grund (Harz). Die Bürgergenossenschaft Bad Grund eG fördert die 
Selbstbestimmung ihrer Mitglieder. Sie ist offen für alle, die ein Interesse an gemeinschaftlichen Projek-
ten in Bad Grund (Harz) haben. Sie fordert von ihren Mitgliedern eine Übereinstimmung zu den demokra-
tischen Grundwerten in der Bundesrepublik Deutschland. 
 
§ 1 Name, Sitz 
(1) Die Genossenschaft heißt Bürgergenossen-
schaft Bad Grund eG. 
(2) Der Sitz der Genossenschaft liegt in der 
Gemeinde Bad Grund (Harz). 
 
§ 2 Zweck und Gegenstand 
(1) Die Genossenschaft bezweckt die Förde-
rung der Wirtschaft oder des Erwerbs der Mit-
glieder oder die Förderung der sozialen oder 
kulturellen Belange der Mitglieder mittels ge-
meinschaftlichen Geschäftsbetriebes. 
(2) Der Gegenstand der Genossenschaft ist die 
Revitalisierung minder genutzter Gebäude in 
der Bergstadt Bad Grund (Harz), insbesondere 
der Erwerb und die Instandsetzung/Sanierung 
von Immobilien und deren Bewirtschaftung. Die 
Genossenschaft kann dazu Bauten in allen 
Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, 
errichten, erwerben, betreuen und verkaufen. 
Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirt-
schaft, des Städtebaus und der Infrastruktur 
anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu 
gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeein-
richtungen, Läden und Räume für Gewerbetrei-
bende, soziale, wirtschaftliche und kulturelle 
Einrichtungen und Dienstleistungen. 
(3) Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig.  
(4) Die Genossenschaft kann sich an anderen 
Unternehmen beteiligen, wenn dies der Förde-
rung der Mitglieder dient. 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft in der Genossenschaft 
können erwerben: 
a) natürliche Personen; 
b) Personengesellschaften; 
c) juristische Personen des privaten oder öffent-
lichen Rechts. 
(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch 
a) eine von dem Beitretenden zu unterzeich-
nende unbedingte schriftliche Beitrittserklärung 
und 
b) Zulassung durch den Vorstand der Genos-
senschaft 
(3) Die Mitgliedschaft endet durch 
a) Kündigung, 
b) Übertragung des gesamten Geschäftsgutha-
bens, 
c) Tod, bzw. Auflösung einer juristischen Person 
oder einer Personengesellschaft oder  
d) Ausschluss. 
 
 

 
§ 4 Geschäftsanteil, Nachschusspflicht, Ein-
trittsgeld 
(1) Der Geschäftsanteil beträgt 100 €. Er ist 
sofort nach Eintragung in die Mitgliederliste in 
voller Höhe einzuzahlen. Für die Hälfte des 
Geschäftsanteils kann der Vorstand Ratenzah-
lung binnen zwei Jahren zulassen. 
(2) Ein Mitglied kann sich mit weiteren Ge-
schäftsanteilen beteiligen. Die Beteiligung eines 
Mitglieds mit einem zweiten Geschäftsanteil darf 
erst zugelassen werden, wenn der erste Ge-
schäftsanteil voll eingezahlt ist; Entsprechendes 
gilt für die Beteiligung mit weiteren Geschäfts-
anteilen. 
(3) Die auf den Geschäftsanteil geleisteten Ein-
zahlungen zuzüglich sonstiger Gutschriften und 
abzüglich zur Verlustdeckung abgeschriebener 
Beträge bilden das Geschäftsguthaben eines 
Mitglieds. 
(4) Die Generalversammlung kann eine Richtli-
nie aufstellen, wonach die Nutzung von Wohn-
raum und von Gewerberäumen abhängig ge-
macht wird von der Beteiligung mit weiteren 
Anteilen. Dabei kann je nach Förderart des 
Wohnraumes oder Lage und Ausstattung von 
Wohn- oder Gewerberäumen eine unterschied-
liche Anzahl festgelegt werden. Der Vorstand ist 
verpflichtet bei Abschluss von Nutzungsverträ-
gen die entsprechenden Anteile vertraglich zu 
vereinbaren. 
(5) Der Vorstand kann eine Nutzung ohne die 
nach Abs. 4 erforderlichen Anteile zulassen, 
wenn andere Mitglieder eine entsprechende 
Anzahl freiwilliger Anteile (individuell oder all-
gemein) als Ersatz für die Anteile nach Abs.4 
zur Verfügung stellen und einen unwiderrufli-
chen Verzicht auf die Teilkündigung nach § 67b 
GenG erklären (Solidaritätsanteil). 
(6) Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von 
Nachschüssen verpflichtet.  
(7) Die Abtretung oder Verpfändung des Ge-
schäftsguthabens an Dritte ist unzulässig und 
der Genossenschaft gegenüber unwirksam. 
Eine Aufrechnung des Geschäftsguthabens 
durch das Mitglied gegen seine Verbindlichkei-
ten gegenüber der Genossenschaft ist nicht 
gestattet. 
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, 
a) die Leistungen der Genossenschaft zu nut-
zen und an der Gestaltung der Genossenschaft 
mitzuwirken, 
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b) an der Generalversammlung und an ihren 
Beratungen, Abstimmungen und Wahlen teilzu-
nehmen, 
c) Anträge für die Tagesordnung der General-
versammlung einzureichen; hierzu bedarf es der 
Unterschrift mindestens des zehnten Teils der 
Mitglieder, 
d) Anträge auf Berufung einer außerordentli-
chen Generalversammlung einzureichen; hierzu 
bedarf es der Unterschrift mindestens des zehn-
ten Teils der Mitglieder, 
e) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresab-
schlusses durch die Generalversammlung auf 
ihre Kosten eine Abschrift des Jahresabschlus-
ses, des Lageberichts (soweit gesetzlich erfor-
derlich) und des Berichts des Aufsichtsrats zu 
verlangen, 
f) Einsicht in das zusammengefasste Ergebnis 
des Berichts über die Prüfung des Prüfungsver-
bands zu nehmen, 
g) das Protokoll der Generalversammlung ein-
zusehen und 
h) die Mitgliederliste einzusehen. 
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, 
a) die auf den Geschäftsanteil vorgeschriebe-
nen Einzahlungen zu leisten, 
b) die Interessen der Genossenschaft in jeder 
Weise zu fördern, 
c) die Satzung der Genossenschaft einzuhalten 
und die von den Organen der Genossenschaft 
gefassten Beschlüsse auszuführen, 
d) eine Änderung ihrer Anschrift, bei Unterneh-
men Änderungen der Rechtsform sowie der 
Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse unver-
züglich mitzuteilen.  
 
§ 6 Kündigung 
Die Frist für die Kündigung der Mitgliedschaft 
oder einzelner, freiwilliger Anteile beträgt zwei 
Jahre zum Schluss des Geschäftsjahres. Die 
Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
§ 7 Übertragung des Geschäftsguthabens 
Jedes Mitglied kann sein Geschäftsguthaben 
jederzeit durch schriftliche Vereinbarung einem 
anderen ganz oder teilweise übertragen und 
hierdurch seine Mitgliedschaft ohne Auseinan-
dersetzung beenden oder die Anzahl seiner 
Geschäftsanteile verringern, sofern der Erwer-
ber Mitglied der Genossenschaft wird oder be-
reits ist und das zu übertragende Geschäftsgut-
haben zusammen mit dem bisherigen Ge-
schäftsguthaben den Gesamtbetrag der Ge-
schäftsanteile, mit denen der Erwerber beteiligt 
ist oder sich zulässig beteiligt, nicht überschrit-
ten wird. 
 
§ 8 Tod / Auflösung einer juristischen Per-
son oder Personengesellschaft 
(1) Stirbt ein Mitglied, so geht die Mitgliedschaft 
auf die Erben über. Die Mitgliedschaft des Er-
ben endet mit dem Schluss des Geschäftsjah-
res, in dem der Erbfall eingetreten ist. Mehrere 
Erben können das Stimmrecht in der General-

versammlung nur durch einen gemeinschaftli-
chen Vertreter ausüben.  
(2) Wird eine juristische Person oder eine Per-
sonengesellschaft aufgelöst oder erlischt sie, so 
endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des 
Geschäftsjahres, in dem die Auflösung oder das 
Erlöschen wirksam geworden ist. Im Falle der 
Gesamtrechtsnachfolge wird die Mitgliedschaft 
bis zum Schluss des Geschäftsjahres durch den 
Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzt. 
 
§ 9 Ausschluss 
(1) Mitglieder können zum Schluss eines Ge-
schäftsjahres ausgeschlossen werden, wenn 
a) sie die Genossenschaft schädigen, 
b) sie die gegenüber der Genossenschaft be-
stehenden Pflichten trotz Mahnung unter An-
drohung des Ausschlusses nicht erfüllen, 
c) die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 
nicht bestanden oder nicht mehr bestehen, 
d) ihr dauernder Aufenthalt unbekannt ist. 
(2) Über den Ausschluss entscheidet der Vor-
stand. Das Mitglied muss vorher angehört wer-
den, es sei denn, dass der Aufenthalt eines 
Mitgliedes nicht ermittelt werden kann. Der Be-
schluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen 
wird, ist dem Mitglied vom Vorstand unverzüg-
lich durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. 
Das Mitglied verliert ab dem Zeitpunkt der Ab-
sendung der Mitteilung das Recht auf Teilnah-
me an der Generalversammlung sowie seine 
Mitgliedschaft im Vorstand oder Aufsichtsrat, 
sofern diese bestand. 
(3) Gegen den Ausschlussbeschluss des Vor-
stands kann binnen sechs Wochen nach Ab-
sendung schriftlich gegenüber dem Aufsichtsrat 
eingehend Widerspruch eingelegt werden (Aus-
schlussfrist). Erst nach der Entscheidung des 
Aufsichtsrats kann der Ausschluss gerichtlich 
angefochten werden. 
(4) Über Ausschlüsse von Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitgliedern entscheidet die General-
versammlung. 
 
§ 10 Auseinandersetzung/  
Liquiditätsschutzregel 
(1) Das Ausscheiden aus der Genossenschaft 
hat die Auseinandersetzung zwischen dem 
ausgeschiedenen Mitglied bzw. dessen Erben 
und der Genossenschaft zur Folge. Die Ausei-
nandersetzung unterbleibt im Falle der Übertra-
gung von Geschäftsguthaben. 
(2) Die Auseinandersetzung erfolgt aufgrund 
des von der Generalversammlung festgestellten 
Jahresabschlusses. Das nach der Auseinander-
setzung sich ergebende Guthaben ist dem Mit-
glied vorbehaltlich der Regelung des Abs. 4 
binnen sechs Monaten nach seinem Ausschei-
den auszuzahlen. Auf die Rücklagen und das 
sonstige Vermögen der Genossenschaft hat das 
ausgeschiedene Mitglied keinen Anspruch. 
(3) Beim Auseinandersetzungsguthaben werden 
Verlustvorträge anteilig abgezogen. 
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(4) Der Vorstand kann mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates unter Berücksichtigung der Liqui-
dität der Genossenschaft einen von § 73 Absatz 
2 GenG abweichenden Zeitpunkt und ggfs. die 
Raten für die Zahlung des Auseinanderset-
zungsguthabens festlegen. Die Auszahlung hat 
spätestens innerhalb von zwei Jahren nach dem 
Ausscheiden vollständig zu erfolgen. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für 
die Auseinandersetzung nach Kündigung ein-
zelner Geschäftsanteile. 
 
§ 11 Organe der Genossenschaft 
Organe der Genossenschaft sind: 
A: Die Generalversammlung 
B: Der Aufsichtsrat 
C: Der Vorstand 
 
§ 12 Generalversammlung 
(1) Die Generalversammlung wird durch unmit-
telbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder 
in Textform einberufen. Die Generalversamm-
lung wird durch den Vorstand einberufen, der 
Aufsichtsrat kann die Generalversammlung 
einberufen, wenn dies im Interesse der Genos-
senschaft erforderlich ist. 
(2) Die Einladung zur Generalversammlung 
muss mindestens zwei Wochen vor der Gene-
ralversammlung in Textform erfolgen. Bei der 
Einberufung ist die Tagesordnung bekannt zu 
machen. Ergänzungen der Beschlussgegen-
stände müssen den Mitgliedern mindestens 
eine Woche vor der Generalversammlung in 
Textform  angekündigt werden. Die Mitteilungen 
gelten als zugegangen, wenn sie zwei Werktage 
vor Beginn der Frist abgesendet worden sind. 
(3) Die Generalversammlung findet am Sitz der 
Genossenschaft statt, sofern nicht der Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates einen ande-
ren Ort festlegt.  
(4) Jede ordnungsgemäß einberufene General-
versammlung ist unabhängig von der Zahl der 
Teilnehmer beschlussfähig. 
(5) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
(6) Die Mitglieder können Stimmrechtsvollmach-
ten erteilen. Kein Bevollmächtigter darf mehr als 
zwei Mitglieder vertreten. Bevollmächtigte kön-
nen nur Mitglieder der Genossenschaft oder 
Angestellte von juristischen Personen oder Per-
sonengesellschaften sein. 
(7) Die Generalversammlung beschließt mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache 
Stimmenmehrheit), soweit keine größere Mehr-
heit bestimmt ist; Stimmenthaltungen bleiben 
unberücksichtigt. Gibt es bei einer Wahl mehr 
Bewerber als Mandate vorhanden sind, so hat 
jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie 
Mandate zu vergeben sind. Es sind diejenigen 
Bewerber gewählt, die die meisten Stimmen auf 
sich vereinigen (relative Mehrheit). 
(8) Den Vorsitz in der Generalversammlung 
führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder 
sein Stellvertreter (Versammlungsleiter). Durch 
Beschluss der Generalversammlung kann der 

Vorsitz einer anderen Person übertragen wer-
den. Der Versammlungsleiter kann einen 
Schriftführer und erforderlichenfalls Stimmzähler 
ernennen.  
(9) Die Beschlüsse werden gem. § 47 GenG 
protokolliert. 
 
§ 13 Virtuelle Generalversammlung 
(1) Die Generalversammlung kann als Präsenz-
veranstaltung mit virtueller Teilnahme (Abs. 2) 
oder als reine virtuelle Generalversammlung 
(Abs. 3) stattfinden. Für die virtuelle General-
versammlung gilt § 12 (Generalversammlung) 
entsprechend, soweit nicht nachfolgend abwei-
chendes geregelt ist. 
(2) Die Übertragung der Generalversammlung 
in Bild und Ton ist zulässig. Die Entscheidung 
darüber, ob und auf welche Weise die General-
versammlung in Bild und Ton übertragen wird, 
obliegt dem Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats (elektronische Beobachtung einer 
Präsenzveranstaltung). Die Art und Weise der 
Übertragung ist mit der Einberufung bekannt zu 
machen. Der Vorstand kann mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats den Mitgliedern ermöglichen, 
ihre Frage- und/oder Stimmrechte im Wege 
elektronischer Kommunikation auszuüben 
(elektronische Teilnahme an einer Präsenzver-
sammlung). 
(3) Die Generalversammlung kann auch ohne 
physische Präsenz der Mitglieder abgehalten 
werden (virtuelle Generalversammlung). In die-
sem Fall sind den Mitgliedern zusammen mit 
der Einberufung sämtliche Informationen mitzu-
teilen, die zur uneingeschränkten Teilnahme an 
der Generalversammlung benötigt werden. Da-
zu gehören insbesondere Informationen über 
evtl. Zugangsdaten sowie darüber hinaus, auf 
welche Weise das Rede-, Antrags-, Auskunfts- 
und Stimmrecht ausgeübt werden kann und wie 
und bis wann die elektronische Stimmabgabe 
zu erfolgen hat. 
(4) Die Teilnahme an der virtuellen Generalver-
sammlung kann dergestalt erfolgen, dass die 
technische Ausgestaltung eine teilnehmer-
öffentliche Zwei-Wege-Kommunikation der Mit-
glieder mit den Organen und ggf. untereinander 
in der Generalversammlung ermöglicht. Diese 
kann auch in einer dem Abstimmungsvorgang 
vorgelagerten Diskussionsphase erfolgen; in 
diesem Fall stellt der Beginn der Diskussions-
phase den Beginn der Generalversammlung 
dar. Die Diskussionsphase dauert mindestens 
eine Woche, die Länge wird vom Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt. 
(5) Die Zwei-Wege-Kommunikation kann durch-
geführt werden als: 
a) Telefon- oder Videokonferenz, 
b) E-Mail-Diskussion oder 
c) Online-Diskussion. 
Die Abstimmungen können durchgeführt wer-
den durch 
a) E-Mail-Abstimmungen oder 
b) Online-Abstimmungen. 
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(6) Bei der Auswahl des konkreten Verfahrens 
haben Vorstand und Aufsichtsrat zu berücksich-
tigen, dass dieses durch angemessene techni-
sche Vorkehrungen gegen Manipulationen ge-
schützt ist. Ergänzend gelten für die einzelnen 
Verfahren die folgenden Regeln. 
(7) Die Einberufung einer E-Mail-Diskussion 
erfolgt durch Nachricht an alle Mitglieder über 
eine Mitglieder-Mailing-List. Vom Vorstand ist 
sicherzustellen, dass die Stellungnahmen von 
allen Mitgliedern allen übrigen Mitgliedern zu-
gehen. 
(8) Die Online-Diskussion findet geschützt in 
einer geschlossenen Benutzergruppe statt. Zu 
jedem Tagesordnungspunkt werden Diskussi-
onsbereiche eingerichtet, diese können vom 
Versammlungsleiter in Unterthemen gegliedert 
werden. 
(9) Bei der E-Mail-Abstimmung erhalten die 
Mitglieder eine Mail vom Versammlungsleiter, 
die den Antragstext, bzw. die Antragstexte ent-
hält. Die Mitglieder antworten über die Mailing-
List, indem sie ihre Stimme in der Mail, einem 
Formular oder bei einzelnen Anträgen in der 
Betreffzeile abgeben. Der Versammlungsleiter 
gibt die Art der Stimmabgabe vor. Außer im 
Falle der Telefon- oder Videokonferenz, bei der 
in Echtzeit abgestimmt wird, dauert die Stimm-
abgabe mindestens eine Woche. 
(10) Bei der Online-Abstimmung erfolgt die Ab-
gabe einer Stimme durch ein elektronisches 
Verfahren, das die Transparenz und Nachprüf-
barkeit einer Stimmabgabe durch die Mitglieder 
sicherstellt. Das konkrete Abstimmungsverfah-
ren wird vom Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats festgelegt. 
(11) Das Protokoll der Generalversammlung 
muss, soweit zutreffend, um folgendes ergänzt 
werden: 
a) die Art und das Datum des Beginns der Dis-
kussionsphase, 
b) die Art und den Zeitraum der Abstimmungs-
phase, 
c) die Namen der Mitglieder, die an der virtuel-
len Generalversammlung bzw. virtuell an der 
Präsenzversammlung teilgenommen haben. 
 
§ 14 Aufsichtsrat 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern. Die Generalversammlung bestimmt 
die Anzahl und wählt die Mitglieder des Auf-
sichtsrats. Die Amtszeit dauert bis zur ordentli-
chen Generalversammlung drei Jahre nach der 
Wahl. 
(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder an der 
Beschlussfassung teilnimmt. Der Aufsichtsrat 
kann schriftlich, telefonisch und auf elektroni-
schem Wege Beschlüsse fassen, wenn kein 
Aufsichtsratsmitglied diesem Weg der Be-
schlussfassung widerspricht. 
(3) Der Aufsichtsrat überwacht die Leitung der 
Genossenschaft, berät den Vorstand und be-
richtet der Generalversammlung. Dienstverträge 

mit Vorstandsmitgliedern werden vom Aufsichts-
rat abgeschlossen. 
(4) Der Aufsichtsrat wird einzeln vertreten vom 
Vorsitzenden oder von dessen Stellvertreter, 
der im Anschluss an jede Wahl aus seiner Mitte 
gewählt wird. 
(5) Die Sitzungen des Aufsichtsrats sollen min-
destens halbjährlich stattfinden. Außerdem hat 
der Vorsitzende eine Sitzung unter Mitteilung 
der Tagesordnung einzuberufen, sooft dies im 
Interesse der Genossenschaft nötig erscheint 
oder wenn es der Vorstand oder mindestens die 
Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe ver-
langt. Wird diesem Verlangen nicht entspro-
chen, so können die Antragsteller unter Mittei-
lung des Sachverhalts selbst den Aufsichtsrat 
einberufen. 
(6) Beschlüsse sind zu Beweiszwecken ord-
nungsgemäß zu protokollieren. Die Protokolle 
sind fortlaufend zu nummerieren. Sie sind von 
mindestens zwei Sitzungsteilnehmern zu unter-
zeichnen und mit den sonstigen Unterlagen bei 
der Genossenschaft aufzubewahren.  
 
§ 15 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei 
Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat bestellt. 
Die Amtszeit beträgt drei Jahre. 
(2) Der Vorstand kann vorzeitig nur von der 
Generalversammlung abberufen werden. Der 
Aufsichtsrat ist befugt, nach seinem Ermessen 
Mitglieder des Vorstands vorläufig, bis zur Ent-
scheidung der unverzüglich einzuberufenden 
Generalversammlung, von ihren Geschäften zu 
entheben. 
(3) Der Vorstand kann auch schriftlich, telefo-
nisch und auf elektronischem Wege Beschlüsse 
fassen, wenn kein Vorstandsmitglied diesem 
Weg der Beschlussfassung widerspricht.  
(4) Die Genossenschaft wird durch zwei Vor-
standsmitglieder vertreten. 
(5) Der Vorstand führt die Genossenschaft in 
eigener Verantwortung. 
(6) Er bedarf der Zustimmung der Generalver-
sammlung für 
a) die Richtlinie zur Beteiligung mit weiteren 
Anteilen (§ 4 Abs.4), 

und 
b) die Grundsätze für die Vergabe von Genos-
senschaftswohnungen, Gewerberäume und die 
Nutzung sonstiger Leistungen der Genossen-
schaft und für die Benutzung von Einrichtungen 
der Genossenschaft.  
(7) Er bedarf der Zustimmung des Aufsichtsra-
tes für 
a) die Grundsätze der Geschäftspolitik; 
b) die Aufnahme, Ausgliederung oder Aufgabe 
eines Geschäftsbereichs, soweit nicht die Gene-
ralversammlung zuständig ist. 
c) den Erwerb, die Bebauung, die Belastung 
und die Veräußerung von Grundstücken, Immo-
bilien und grundstücksgleichen Rechten; aus-
genommen sind der Erwerb von Grundstücken 
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und grundstücks-gleichen Rechten zur Rettung 
eigener Forderungen sowie deren Veräußerung; 
d) die Gründung, Übernahme und Aufgabe von 
Unternehmen, sowie Beteiligungen an anderen 
Unternehmen; 
e) Abschlüsse von Miet-, Pacht- oder Leasing-
verträgen, sowie anderen Verträgen mit wieder-
kehrenden Verpflichtungen mit einer Laufzeit 
von mehr als 2 Jahren und/oder einer jährlichen 
Belastung von mehr als 20.000 €. 
f) den Beitritt zu Verbänden, Organisationen 
und sonstigen Vereinigungen sowie der Austritt 
aus diesen; 
g) die Festlegung von Termin und Ort der or-
dentlichen Generalversammlung, soweit sie 
nicht am Sitz der Genossenschaft stattfinden 
soll; 
h) die Verwendung der Ergebnisrücklagen; 
i) die Erteilung von Prokura;  
j) Bestellung der Geschäftsführung; 
k) Festsetzung von Pauschalerstattungen der 
Auslagen an Mitglieder des Aufsichtsrats. 
(8) Der Vorstand hat mit dem Aufsichtsrat den 
Wirtschafts- und ggf. den Stellenplan zu bera-
ten. Er hat dem Aufsichtsrat mindestens viertel-
jährlich, auf Verlangen oder bei wichtigem An-
lass unverzüglich, über die geschäftliche Ent-
wicklung der Genossenschaft zu berichten. 
Dabei muss er auf Abweichungen vom Wirt-
schafts- und ggf. vom Stellenplan eingehen. 
(9) Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, 
an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilzuneh-
men, wenn nicht durch besonderen Beschluss 
des Aufsichtsrats die Teilnahme ausgeschlos-
sen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrats hat 
der Vorstand die erforderlichen Auskünfte über 
geschäftliche Angelegenheiten zu erteilen. Bei 
der Beschlussfassung des Aufsichtsrats haben 
die Mitglieder des Vorstands kein Stimmrecht. 
 
§ 16 Gemeinsame Vorschriften für die Orga-
ne 
(1) Niemand kann für sich oder einen anderen 
das Stimmrecht ausüben, wenn darüber Be-
schluss gefasst wird, ob er oder das vertretene 
Mitglied zu entlasten oder von einer Verbind-
lichkeit zu befreien ist oder ob die Genossen-
schaft gegen ihn oder das vertretene Mitglied 
einen Anspruch geltend machen soll.  
(2) Wird über Angelegenheiten der Genossen-
schaft beraten, die die Interessen eines Organ-
mitglieds, seines Ehegatten, seiner Eltern, Kin-
der und Geschwister oder von ihm kraft Geset-
zes oder Vollmacht vertretenen Person berüh-
ren, so darf das betreffende Mitglied an der 
Beratung nicht teilnehmen. Das Mitglied ist je-
doch vor der Beschlussfassung zu hören. 
 
§ 17 Gewinnverteilung, Verlustdeckung, 
Rückvergütung und Rücklagen 
(1) Über den bei der Feststellung des Jahresab-
schlusses sich ergebenden Gewinn oder Verlust 
des Geschäftsjahres entscheidet die General-

versammlung innerhalb von sechs Monaten 
nach Schluss des Geschäftsjahres. 
(2) Die Generalversammlung kann einen Verlust 
aus Rücklagen decken, auf neue Rechnung 
vortragen oder auf die Mitglieder verteilen. 
(3) Bei einem Gewinn kann die Generalver-
sammlung nach Zuführung des erforderlichen 
Anteils in die gesetzliche Rücklage den verblei-
benden Gewinn in die freie Rücklage einstellen, 
auf neue Rechnung vortragen oder diesen an 
die Mitglieder verteilen. 
(4) Die Verteilung von Verlust und Gewinn auf 
die Mitglieder geschieht im Verhältnis des Stan-
des der Geschäftsguthaben am Schluss des 
vorhergegangenen Geschäftsjahres. 
(5) Eine Auszahlung von Gewinnen erfolgt erst 
bei vollständig aufgefüllten Geschäftsguthaben. 
(6) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 
20% des Jahresüberschusses zuzuführen, bis 
mindestens 100% der Summe der Geschäftsan-
teile erreicht sind. 
(7) Die Mitglieder haben Anspruch auf die vom 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
beschlossene Rückvergütung. 
(8) Ansprüche auf Auszahlung von Gewinnen, 
Rückvergütungen und Auseinandersetzungs-
guthaben verjähren in zwei Jahren ab Fälligkeit. 
Die Beträge werden den Rücklagen zugeführt. 
 
§ 18 Liquidation 
(1) Die Auflösung der Genossenschaft erfolgt 
nach dem Genossenschaftsgesetz mit der 
Maßgabe, dass kein Mitglied mehr zurückerhal-
ten darf, als es Einzahlungen auf den Ge-
schäftsanteil geleistet hat. 
(2) Bei Auflösung der Genossenschaft fällt das 
Vermögen der Genossenschaft, das nicht nach 
Abs. 1 verteilt werden kann, an die Gemeinde 
Bad Grund (Harz), die es ausschließlich und 
unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke in der Bergstadt Bad Grund 
(Harz) zu verwenden hat. 
 
§ 19 Bekanntmachungen  
Bekanntmachungen, deren Veröffentlichung 
vorgeschrieben ist, erfolgen unter der Firma der 
Genossenschaft in 
www.genossenschaftsbekanntmachungen.de. 
 
 

http://www.genossenschaftsbekanntmachungen.de/

